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Werbung
Werbung für Produkte, Firmen und Dienstleistungen begleitet uns jeden Tag auf Schritt 
und Tritt. Die Werbeslogans und -jingles haben sich in unser Gedächtnis eingeprägt und 
beeinflussen unser Kaufverhalten manchmal mehr als gewollt.

1. Welche Werbesprüche und -melodien fallen euch auf Anhieb ein?  
Falls darin das Produkt nicht direkt genannt wird, macht daraus ein Ratespiel!

❱❱ Erstellt eine digitale Pinnwand. Nutzt dafür das Tafelbild über learningapps.org. 
Ladet Marken-Namen, Logos, Bilder und Werbesprüche, die ihr kennt, auf das 
Tafelbild und sprecht darüber, welche Gefühle aktiviert werden sollen. Fühlt ihr 
euch angesprochen?

2.  Welche Werbung findest du in deiner Tageszeitung? Welche Firma wirbt  
innerhalb von vier Wochen am häufigsten, welche eurer Meinung nach am besten? 

3.  Sammelt eure Einfälle zum Thema Werbung – Manipulation durch Medien!

4.  Auch in der Politik wird vor Wahlen heftig geworben!  
In welcher Form kennt ihr Wahlwerbung? 

❱❱ Sammelt Wahlversprechen der Parteien in Form einer Wandzeitung nach Parteien 
getrennt! Lest dafür besonders den politischen Teil eurer Tageszeitung! Dort fin-
det ihr kurz vor dem Stichtag bestimmt auch Aussagen der Spitzenpolitiker, die in 
keinem Wahlprogramm zu finden sind.

❱❱ Weitere Wahlversprechen der Parteien findet ihr im Internet unter dem Stichwort 
„Wahlprogramm“ auf den Homepages der Parteien und in der Berichterstattung 
von Nachrichtenportalen wie beispielsweise tagesschau.de.

5.  Verfolgt nach der Wahl die Berichterstattung über die Koalitionsgespräche in eurer 
Tageszeitung und haltet täglich in eurer Wandzeitung fest, welche Zugeständnisse die 
Parteien machen! Passen sie zu den Wahlversprechen?
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6.  Haltet einmal im Monat fest, was euch bei der Zeitungslektüre im Zusammenhang mit 
den Aussagen vor der Wahl auffällt: Ist die neue Regierung glaubhaft? Vor Schuljahres-
ende solltet ihr ein Resümee ziehen und in der anschließenden Diskussion klären, wel-
cher Partei ihr eurer Meinung nach vertrauen könnt. Belegt eure Aussagen anhand der 
gesammelten Informationen!

❱❱  Wahlwerbespot: Stellt euch vor, ihr seid Politiker. Stellt eure Partei in einem Video 
vor. Das Video darf nicht länger als 60 Sekunden sein. Tipp: Die App „iMovie“ ist 
hierbei hilfreich.

❱❱  Wahlkampf: Stellt euer Wahl-Video nun in eurer Klasse vor. Stimmt anschließend 
über die Videos mit learningapps.org ab. Welche Wahlwerbung hat euch am mei-
sten überzeugt?
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Stars und Idole – woran orientiere ich mich? 
Im Kindesalter kommen die Vorbilder hauptsächlich aus der unmittelbaren Umgebung, 
z. B. ältere Nachbarskinder, Verwandte, Freunde. Mit Beginn des Jugendalters gewinnt die 
Orientierung an Idolen aus den Medien mehr an Bedeutung.

1.  Diskutiert in der Klasse:

❱❱ Was ist ein Idol? Was ist ein Star?
❱❱ Zähle Idole auf, die du kennst!
❱❱ Unterstreiche, welches dieser Idole auch für dich ein Idol ist!
❱❱ Wurdest / wirst du durch ein Idol beeinflusst (z. B. Kleidung, Frisur,  

Traumberuf usw.)? Wie?
❱❱ Kennst du Idole aus früheren Zeiten (z. B. Idole deiner Eltern) und  

vergangenen Jahrhunderten?

2.  Aufgabe: 

❱❱ Durchsuche deine Tageszeitung über einen Zeitraum von vier  
Wochen und schneide alle Bilder und Artikel von Stars/Idolen aus!

❱❱ Sortiere die Bilder nach Rubriken (z. B. Musik, Film, Fernsehen, Sport)!
❱❱ In welcher Rubrik sind die meisten Stars vertreten und warum?
❱❱ Vergleiche deine Kenntnisse über den Star mit dem, was in der Zeitung steht! 

Gibt es Unterschiede?

3.  Diskutiert in der Klasse:

❱❱ Warum gibt es Starkult?
❱❱ Ist Starkult sinnvoll, hilfreich oder vielleicht auch gefährlich? Wenn ja, für wen?
❱❱ Kann Starkult Jugendlichen helfen, ihren eigenen Weg zu finden?

4.  Sammle Berichte über James Dean, eine Person, die Ende der 50er Jahre für eine ganze 
Generation zum Idol wurde. 

❱❱ Wie wird das Idol jeweils beschrieben?
❱❱ Welche Eigenschaften hat das Idol?
❱❱ Welchen Lebenslauf hat das Idol?
❱❱ Warum ist diese Person etwas Besonderes?
❱❱ Was haltet ihr von diesem Idol?
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5. Suche Artikel zum Starkult um Elvis Presley aus verschiedenen Zeitungen heraus. 
Nutze dazu die Onlinearchive der Tageszeitungen.

❱❱ Was wird über den Starkult um Elvis berichtet?
❱❱ Es gibt noch heute viele Fans, die sich so kleiden und so auftreten wie ihr Idol. 

Wie reagieren die Menschen auf diese Elvis-Kopien?
❱❱ Warum verehren die Menschen ihn heute noch?

6.  Vergleicht die Artikel, die ihr über James Dean und Elvis Presley gefunden habt, mit 
denen aus eurer Tageszeitung, in denen über Stars und Idole von heute geschrieben 
wird. 

❱❱  Gibt es Unterschiede zwischen dem Idol der 50er und 60er Jahre und den heu-
tigen Idolen?

7.  Stars, die durch das Internet berühmt wurden, sind zum Beispiel Blogger, YouTube- und 
Instagram-Stars. Diese Personen werden häufig aufgrund ihres starken Einflusses auf 
ihre Fans auch als „Influencer“ bezeichnet (engl. to influence = beeinflussen).

 Sicher gibt es auch in eurer Klasse Schüler, die einem solchen Star auf einer Platt-
form folgen beziehungsweise ihn abonniert haben. Überfliegt in der App Instagram 
seine letzten fünf Beiträge oder schaut seine letzten fünf Blog-Einträge an und prüft, 
in wie vielen davon ein Produkt positiv erwähnt wurde.

❱❱ Fühlt ihr euch angesprochen, eines der Produkte zu kaufen? Findet ihr es in 
Ordnung, wenn Influencer ihren Ruhm nutzen, um für Produkte zu werben? 
Diskutiert!

❱❱ Welche Influencer kennt ihr? Diskutiert, wie sich Influencer finanzieren. Wird das 
Programm durch Produkte beeinflusst? Erstellt eine Übersicht in Keynote mit Influ-
encer-Namen. Stimmt ab, welcher Influencer werbefrei ist und welcher nicht. 
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Strafrechtliche Folgen  
für Kinder und Jugendliche
Immer öfter liest man, dass bereits Minderjährige an Straftaten beteiligt sind. Will man 
sie dafür zur Verantwortung ziehen, muss man sich am Jugendgerichtsgesetz (JGG) ori-
entieren.

1. Bearbeitet in drei Gruppen jeweils einen der Zusatzbögen, den ihr von eurem Lehrer 
erhaltet, zum Thema Jugendgerichtsgesetz! Beantwortet die Fragen, informiert euch 
gegenseitig im Expertengespräch und sprecht über Fälle, von denen ihr schon gehört 
habt!

2. Sucht nach aktuellen Artikeln und Archivmaterial und anderen Tageszeitungen, sodass 
jeder von euch nach zwei Wochen mehrere Berichte über straffällig gewordene Kinder 
und Jugendliche vorliegen hat!

3. Stellt einen Fall euren Mitschülern in einem knappen mündlichen Bericht vor, ohne  
die Strafe zu nennen, und tragt ihn in eine Tabelle nach folgendem Schema ein. 

VERMUTUNG
FUNDSTELLE / 

DATUM
NAME, 
ALTER

ALTERSSTUFE 
NACH DEM JGG

STRAF
RECHTLICHE 

VERANT WORT
LICHKEIT?

RECHTLICHE FOLGEN URTEIL

Raub-
mord

Neue 
 Osnabrücker 

Zeitung 
vom?

Patrick 
(17)

14 – 17 J. 
Jugendli-

cher

Ja Maßnahmen 
nach dem JGG: 
Erziehungsmaß-
regeln Zuchtmit-
tel/Jugendstrafe
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4. Fällt ein Urteil über den Straftäter auf der Grundlage des Jugendgerichtsgesetzes! Tragt 
eure Strafe in die entsprechende Tabellenspalte ein!

5. Überprüft, ob nach dem Jugendgerichtsgesetz geurteilt wurde, falls schon ein Urteil 
vorliegt! Warum wurden eventuell Ausnahmen gemacht?

6. Fiktiver Fall: Ein volljähriger Schüler fälscht eine Note auf seinem Zeugnis. Recherchiert 
im Internet nach dem Strafgesetzbuch. Nutzt dazu die Suchmaschine startpage.com. 
Nach welchem Paragrafen hat sich der Schüler strafbar gemacht?

7. Wäre es nach eurer Zusammenstellung gerechter, die Strafmündigkeit bei Kindern  
von 14 auf 12 oder zehn Jahre zu senken beziehungsweise gleiche Strafen für gleiche 
Taten – unabhängig vom Alter – anzuordnen?
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(1. Zusatzbogen)

Das Jugendgerichtsgesetz (JGG) bestimmt, dass Menschen bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahrs als Kinder zu bezeichnen und strafrecht-
lich für ihre Taten nicht verantwortlich sind. Das bedeutet, dass das Kind 
selbst nicht bestraft werden kann, aber die Bestrafung seiner Eltern mög-
lich ist.
Wenn Kinder beim Stehlen ertappt werden, wird das Jugendamt infor-
miert. Die Familie des Kinds wird überprüft. Wiederholt sich das Stehlen, 
kann eine Heimeinweisung des Kinds erfolgen.

Notiere in Stichpunkten:

1. Wer wird im Sinne des JGG als Kind bezeichnet?

2. Was kann passieren, wenn ein Kind unter 14 Jahren beim Diebstahl ertappt wird?

3. Warum erhält ein Kind noch keine härteren Strafen?
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(2. Zusatzbogen)

Das Jugendgerichtsgesetz (JGG) bestimmt, dass ein Mensch im Alter von 
14 bis 17 Jahren als Jugendlicher bezeichnet wird. Als Jugendlicher ist man 
strafrechtlich verantwortlich für seine Taten. 
Nach Absatz 2 JGG ist Jugendlicher, wer zur Zeit der Tat 14, aber noch 
nicht 18 Jahre alt ist. Wenn ein Jugendlicher z. B. etwas gestohlen hat, 
kommt er vor einen Jugendrichter.
Der Jugendrichter kann dann gegen einen Jugendlichen die Maßnahmen 
a, b oder c nach dem JGG anordnen. Dabei macht der Jugendrichter die 
Härte der Maßnahme vom geistigen Entwicklungsstand (Reife) des Täters 
abhängig.

a) Erziehungsmaßregeln

❱❱ Weisungen, zum Beispiel Annahme einer Lehr- oder Arbeitsstelle,  
Beginn einer Therapie, Wohnen in einem Heim

❱❱ Erziehungsbeistand: Das Jugendamt unterstützt die Eltern bei der  
Erziehung ihres Kindes.

❱❱ Fürsorgeerziehung in Erziehungsheimen oder Pflegefamilien

b) Zuchtmittel

❱❱ Verwarnung durch den Jugendrichter
❱❱ Auflagen, zum Beispiel Zwangsspende an soziale Einrichtung, Wiedergut-

machung des Schadens, Entschuldigung beim Opfer, sozialer Dienst
❱❱ Jugendarrest, zum Beispiel Freizeitarrest, Kurzarrest bis zu sechs Tagen,  

Dauerarrest bis zu vier Wochen

c) Jugendstrafe 

❱❱ Nur bei besonders schweren Straftaten oder so genannten schädlichen Neigungen 
des Täters, bei denen Erziehungsmaßnahmen und Zuchtmittel nicht ausreichen.

❱❱ Freiheitsstrafe: mindestens sechs Monate, höchstens fünf Jahre; bei besonders 
schweren Straftaten sogar zehn Jahre

❱❱ Freiheitsstrafe auf Bewährung
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5. Ab welchem Alter ist man strafrechtlich verantwortlich für seine Straftaten?

6. Wer verurteilt einen Jugendlichen bei Straftaten?

7. Welche Maßnahmen kann ein Jugendrichter ergreifen?

8. Wovon macht der Jugendrichter die Härte der Maßnahmen abhängig?
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(3. Zusatzbogen)

Im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) sind Menschen im Alter 
von 18 bis 21 Jahren als Heranwachsende zu bezeichnen. Heranwachsen-
de sind nach dem Gesetz voll strafrechtlich verantwortlich. Das bedeutet, 
dass sie bei einem Diebstahl angeklagt und nach dem Erwachsenenrecht 
bestraft werden können, nämlich mit einer Freiheitsstrafe (Gefängnis) 
oder einer Geldstrafe.

Es gibt allerdings oft Ausnahmen: Wenn bei einem Straftäter nachgewie-
sen werden kann, dass er seiner Reife und Einsicht nach noch Jugend-
licher ist, dann wird er vom Gericht zu einer Jugendstrafe verurteilt.

Im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) sind Menschen ab 21 
Jahren als Erwachsene zu bezeichnen. Erwachsene sind voll strafrechtlich 
verantwortlich. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel bei einem Diebstahl 
angeklagt und nach dem Erwachsenenstrafrecht bestraft werden. Die 
Strafe für Diebstahl kann nach § 242 Strafgesetzbuch (StGB) eine Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe sein.

Notiere in Stichpunkten:

9. Ab wann gilt ein Mensch nach dem Gesetz als Heranwachsender?

10. Wie kann ein Heranwachsender bestraft werden und warum?
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Der Deutsche Kinderschutzbund fordert, der steigenden Kinder- und Jugend kriminalität 
vorzubeugen. Er möchte die verschiedenen Ursachen für die steigende Jugendkrimina-
lität wie beispielsweise die Schließung von Freizeitmöglichkeiten ausmerzen und straf-
rechtliche Maßnahmen gegen die Prügelstrafe in den Familien schaffen.

1. Sammelt Berichte über Jugendkriminalität, und fertigt ein Schaubild an, das folgende 
Fragen beantwortet:

a) Gibt es bestimmte Regionen, in denen Jugendkriminalität verstärkt vorkommt?
b) Wie stark tritt die Kriminalität in den unterschiedlichen Altersgruppen unter 14 

Jahre, 14 – 18 Jahre und 18 – 21 Jahre auf?

2. Welche Deliktarten verzeichnen einen starken Zuwachs? 

3. Welche Unterschiede gibt es bei der Kriminalität von ausländischen und deutschen Ju-
gendlichen?

Erfragt evtl. fehlende Informationen zu den Aufgaben 1.– 3. bei der Polizei.

4. Sucht nach Berichten über Jugendkriminalität in den aktuellen Ausgaben eurer  
Tageszeitung! Passt das sich ergebende Bild zu eurem Diagramm?

5. Nennt so viele Ursachen für die steigende Jugendkriminalität, wie euch einfallen,  
und schreibt sie auf!

6. Was könnte man gegen die steigende Jugendkriminalität tun?

❱❱ Sammelt Ideen, wie man den Ursachen entgegenwirken könnte!
❱❱ Ordnet die möglichen Maßnahmen sinnvollen Oberbegriffen zu:  

Freizeit – Familien struktur – Schule – Konsumverhalten!
❱❱ Präsentiert eure Ergebnisse in Form eines Rollenspiels den Mitschülern!

7. Versucht, eure Ideen mithilfe einer MindmapApp zu strukturieren. Nutzer von iOS-
Geräten können zum Beispiel SimpleMind Lite oder Scapple verwenden. Für Android-
Nutzer ist die App Free Mind im Google Play Store verfügbar.

8. Ihr seid nun umfassend informiert und könnt eure Meinungen mit Experten bespre-
chen: Ladet Fachleute der Polizei, der Justiz, der Politik und der Jugendarbeit zu einer 
Diskussionsrunde ein!
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Familien lehnen Hilfe ab
Mülheim – Die Familien der beiden Zwölfjäh-
rigen, die verdächtigt werden, eine Frau in Mül-
heim vergewaltigt zu haben, lehnen Hilfe ab. Ein 
Stadtsprecher teilte gestern mit, dass Mitarbeiter 
des Jugendamts am Montag an den Haustüren 
abgewiesen worden sein. Es obliege der Verant-
wortung der Eltern, Hilfe anzuenhmen, sagte der 
Sprecher gestern dazu. Neben den beiden Zwölf-
jährigen werden drei 14-Jährige verdächtigt, am 
Freitagabend in Mülheim eine junge Frau in einem 
Waldstück vergewaltigt zu haben. Vor Vollendung 
des 14. Lebensjahres können Kinder nach deut-
schem Strafrecht allerdings nicht für ein Verbre-
chen bestraft werden. Einer der 14-Jährigen sitzt 
hingegen mittlerweile wegen Wiederholungsgefahr 
in Untersuchungshaft. Vor Erreichen der Straf-
mündigkeit soll er bereits wegen zwei sexueller 
Belästigungen aufgefallen sein, wie die Staats-
anwaltschaft mitteilte. Keiner der Verdächtigen 
wird mehr bis zu den Sommerferien die Schule 
besuchen.In den Familien der Zwölfjährigen hatte 
die Polizei nach der Tat festgestellt, dass das Kin-
deswohl nicht gefährdet sei, wie der Stadtsprecher 
berichtete. Deshalb könnten die Kinder nicht in 
Obhut genommen werden. Zu den Familien der 
14-Jährigen hat die Stadt laut dem Sprecher keinen 
Kontakt aufgenommen. Dort komme es darauf 
an, wie die Staatsanwaltschaft die Fälle beurteilt. 
Das Jugendamt sei aber immer offen für Bera-
tungsgespräche. Die Polizei will weitere Zeugen 
vernehmen und DNA-Spuren auswerten. Eine 
eigene Ermittlungskommission soll nicht gebildet 
werden. Der Fall wird von einem Kommissariat 
bearbeitet, das sich nur mit Sexualstraftaten be-
fasst.Angesichts des jungen Alters der Tatverdäch-

tigen hatte unter anderen der Chef der Deutschen 
Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, gefordert, das 
Alter für die Strafmündigkeit in Deutschland auf 
zwölf Jahre herabzusetzen. Diese Auffassung teilte 
der Deutsche Richterbund nicht. „Die Gleichung 
„mehr Strafrecht gleich weniger Kriminalität“ 
geht bei den Jugendlichen nicht auf“, sagte der 
Vorsitzende Jens Gnisa. Das Jugendstrafrecht 
habe sich im Grundsatz bewährt. „Es hat durch 
den darin niedergelegten Erziehungsauftrag zu 
einem deutlichen Rückgang der Jugendkriminalität 
geführt“, so Gnisa. Auch der Deutsche Kinder-
schutzbund sprach sich klar dagegen aus, das Alter 
für Strafmündigkeit herabzusetzen. Vielmehr sei 
das Jugendamt gefordert zu reagieren und sich 
die Ursachen für das Verhalten eines Kindes im 
Einzelfall anzuschauen, sagte die stellvertretende 
Geschäftsführerin Martina Huxoll-von Ahn.
Auch Richterbund-Chef Gnisa bekräftigte, der 
Staat habe in solchen Fällen heute schon über 
die Jugendämter und die Familiengerichte die 
Möglichkeit einzuschreiten. Sebastian Fiedler, 
Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeam-
ter, ergänzte im Gespräch mit unserer Redaktion: 
„Nur wenn sich insgesamt herausstellen sollte, 
dass heutzutage viele unter 14-Jährige in ihrer 
Entwicklung ein Stadium erreicht haben, an dem 
die Maßnahmenpakete der Jugendämter und Fa-
miliengerichte nicht mehr ausreichen, macht eine 
Diskussion über eine frühere Strafmündidigkeit 
Sinn.“ dpa, vbu
.
Holsteinischer Courier  10.07.2019 
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